16. JULI 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 2. Oktober 2017 zur Regelung der privaten und besonderen Sicherheit


(Belgisches Staatsblatt vom 18. April 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


16. JULI 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 2. Oktober 2017 zur Regelung der privaten und besonderen Sicherheit


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - In Artikel 37 des Gesetzes vom 2. Oktober 2017 zur Regelung der privaten und besonderen Sicherheit wird Absatz 1 wie folgt ersetzt:

"Wenn ein Unternehmen eine juristische Person ist, darf es nicht, selbst nicht mit Aufschub, zu irgendeiner Korrektional- oder Kriminalstrafe im Sinne von Artikel 7bis des Strafgesetzbuches oder zu einer ähnlichen Strafe im Ausland verurteilt worden sein, mit Ausnahme der Verurteilungen wegen Verstößen gegen die Rechtsvorschriften über die Straßenverkehrspolizei und der in Artikel 420 Absatz 2 des Strafgesetzbuches erwähnten Verurteilungen."


Art. 3 - Artikel 61 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 5. Mai 2022, wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"In Abweichung von Absatz 1 Nr. 2 können die in Artikel 60 Nr. 3, 4 und 5 erwähnten Personen ebenfalls Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sein und/oder dort ihren Hauptwohnort haben."




Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 16. Juli 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

